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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184

BAO §184 Abs2

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die Befugnis (Verp:ichtung) zur Schätzung beruht allein auf der objektiven Voraussetzung der Unmöglichkeit die

Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln; insbesondere setzt die Schätzungsberechtigung kein Verschulden der Partei am

Fehlen von Aufzeichnungen voraus. Eine Schätzung ist damit nicht nur in den Fällen des § 184 Abs. 2 BAO möglich.Die

Befugnis (Verp:ichtung) zur Schätzung beruht allein auf der objektiven Voraussetzung der Unmöglichkeit die

Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln; insbesondere setzt die Schätzungsberechtigung kein Verschulden der Partei am

Fehlen von Aufzeichnungen voraus. Eine Schätzung ist damit nicht nur in den Fällen des Paragraph 184, Absatz 2, BAO

möglich.
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